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BERICHT DER PRÄSIDENTIN 

Sehr geehrte Mitglieder des VSO 

Wie doch das Jahr im Fluge vergeht und wir schon wie-
der mitten im neuen Jahr 2024 stehen.  

Nach wie vor haben wir Sorgen mit unseren ukraini-
schen Flüchtlingen. Ca. 20% der Ukrainer arbeiten. An-
dere haben immer noch Sprachschwierigkeiten, obwohl 
alle unsere Gemeinden ihnen Sprachkurse anbieten. Die 
oft fehlenden ungenügenden Deutschkenntnisse verhin-
dern, dass sie überhaupt eine Arbeit finden. 

Trotzdem, viele ukrainische Flüchtlinge möchten nicht mehr in ihr Heimatland zu-
rückkehren. Und das trotz des Aufrufs des Heimatlandes, möglichst bald zurück zu 
kehren. 

Zudem überschattet der Krieg zwischen Israel und dem Gazastreifen unsere 
ganze Welt. 

Bald wird es wieder Frühling, wie viele Flüchtlinge schaffen es mit ihren Booten le-
bend an irgendeiner Anlaufstelle anzukommen? 

Diese Fragen beschäftigen uns ununterbrochen in unseren VSO-Sitzungen und 
auch zu Hause.  

Im 2023 hat der VSO zwei Foren durchgeführt: 

1. Zur häuslichen Gewalt mit der Opferhilfe beider Basel, mit Fachspezialis-
ten der Polizei Basel-Land und der Interventionsstelle gegen häusliche 
Gewalt Kanton Baselland 

2. Zur Berufsintegration von jungen Erwachsenen in der Sozialhilfe mit 
dem Verein Amie, der Stiftung Lotse und dem Erlenhof. 

Zudem konnten wir passend zur aktuellen Situation die Sissachertagung zum 
Thema «Spannungsfelder im Asylbereich» durchführen. Besonders ist, dass Re-
gierungsrat Dr. Anton Lauber uns jeweils eine besonders passende Grussbot-
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schaft bringt und er sich auch aktiv an den Diskussionen beteiligt. Unser Modera-
tor, Dieter Kohler, hat aber auch alle ein wenig charmant, und dennoch heraus-
fordernd durch die Podiumsdiskussionen geführt. Dabei waren Fabian Dinkel, 
Leiter des KSA sowie Corinne Sieber, Abteilungsleiterin «Soziales und Integra-
tion», SRK BL und PD Dr. phil. Naser Morina, Oberassistent, Co-Leiter Ambula-
torium für Folter- und Kriegsopfer am USZ und Anne Birk, Abteilungsleiterin 
im Amt für Gesellschaft und Soziales aus dem Kanton Solothurn. 
Beim anschliessenden herrlichen Apéro im Schlosss Ebenrain konnten wir uns 
gegenseitig austauschen, uns vernetzen und unsere Gedanken nochmals über die 
Sissachertagung schweifen lassen.  

Auch unsere Weiterbildungsmodule Asyl, Grundwissen Sozialhilfe und KESB, 
jeweils im Coop Bildungszentrum in Muttenz, sind gut angekommen. 

Nun steht das neue Programm 2024 beinahe vollständig und wir freuen uns rie-
sig, wenn wir Sie zahlreich empfangen dürfen. Für Ihre Treue und Zusammenar-
beit bedanken wir uns bei Ihnen liebe VSO-Mitglieder. 

Ein spezielles Dankeschön geht an unsere Geschäftsleiterin Suzanne Rhinow, 
welche mit Herzblut die Sitzungen, die Anlässe des VSO und die Organisation für 
«Jenes und Dieses» begleitet. 

Und natürlich möchte ich mich beim Vorstand für seine stets engagierte Mithilfe 
bedanken. 

Mit besten Grüssen 

 

Susanna Keller, Präsidentin  
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PROTOKOLL DER 52. GENERALVERSAMMLUNG  

Protokoll 
der 52. ordentlichen Generalversammlung des Verbandes für Sozialhilfe 
des Kantons Basel-Landschaft VSO BL, Donnerstag, 27. April 2023.  
 

1. Begrüssung 

2. Wahl der Stimmenzählerinnen/Stimmenzähler 

3. Protokoll der 51. Generalversammlung vom 5. Mai 2022 

4. Jahresbericht 2022 

5. Jahresrechnung 2022 

6. Revisorenbericht 2022 

7. Déchargeerteilung an den Vorstand und den Kassier 

8. Mutationen / Wahlen 

a. Austritte aus dem Vorstand: 

Sabine Scherrer 

Jennifer Baumgartner 

b. Neue Vorstandsmitglieder: 

Thomas Füglistaller, SHB Rothenfluh 

Elisabeth Spiess, SHB Liestal 

c. Bestätigung bisherige Revisoren / Wahl neuer Ersatzrevisor 

9. Jahresbeiträge 2024 

10. Budget 2023 

11. Jahresprogramm 2023 
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12. Verschiedenes 

a. Hotel & Gastro formation Schweiz stellt den Non-Profit Malian mit 
seinem Projekt „Reset“ vor. 

 

Anwesend:  Anzahl stimmberechtigte Behördenmitglieder: 33  

      Kollektivmitglieder: 

- Convalere 
- TSP Region Basel GmbH 
- Z’RächtCho NWCH 

Revisoren Peter Aeschbacher und Arnold Julier sowie Ersatzrevisor Werner 
Spinnler 

 

Vorsitz:   Susanna Keller, Präsidentin VSO BL 

 

Entschuldigungen Behörden, Ehrenmitglieder, einzelne Mitglieder: 

- Fabian Dinkel, Leiter KSA 
- SHB Aesch 
- SHB Böckten, Monika Fiechter 
- SHB Sissach 
- SHB Arlesheim 
- SHB Gelterkinden 
- SHB Laufen 
- SHB Münchenstein 
- Gemeinde Arboldswil, Johannes Sutter 
- Fachstelle für Schuldenfragen 
- Birmann-Stiftung 
- Mebea 
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1. BEGRÜSSUNG 

Nach der Begrüssung der Teilnehmenden und dem Verlesen der entschuldigten Mit-
glieder übergibt Susanna Keller das Wort an RR Dr. Anton Lauber. Er dankt den Be-
hördenmitgliedern für die gute Zusammenarbeit und nimmt Bezug auf die nicht 
ganz einfachen Zeiten vor allem aufgrund des Krieges in der Ukraine. Der Druck auf 
die Gemeinden, Wohnraum zur Verfügung zu stellen, steige und werde auch medial 
verfolgt. Alle Gemeinden seien bis jetzt ihren Aufgaben nachgekommen und haben 
den geforderten Wohnraum zur Verfügung gestellt. Er wisse, dass sich die Gemein-
den grosse Sorgen um die Personen mit den Stati VA5+ und VA7+ machten, da sie 
nach 5, resp. 7 Jahren die Unterstützungskosten übernehmen müssen. Das Problem 
sei erkannt, die Regierung versuche in Zusammenarbeit mit dem Bund, Lösungen zu 
finden. RR Dr. Anton Lauber ist froh, dass das Verhältnis zwischen den Gemeinden, 
dem VSO und der Regierung so gut sei, obwohl es auch harte Diskussionen gebe, z. 
B. letztes Jahr beim neuen Sozialhilfegesetz. Dieses sei jetzt umgesetzt, dies laufe gut. 
Die Vernehmlassung des Mietzinsbeitragsgesetzes laufe reibungslos, einzig der Be-
ginn der Umsetzung sei noch ein Diskussionspunkt. Es sei wichtig, dass die Umset-
zung möglichst bald beginne, seien doch Mietzinsbeiträge eine präventive Mass-
nahme zum Bezug von Sozialhilfeunterstützung. Die Arbeit zum geplanten Assess-
mentcenter seien im Gange. Dieses sollte so rasch als möglich seine Arbeit aufneh-
men können, da damit die zweijährige Lücke zwischen Arbeitslosigkeit und dem Be-
zug von Sozialhilfe schliessen könne. Auch für die Gemeinden könne das Assess-
mentcenter eine gute Ansprechmöglichkeit sein, vor allem in Bezug auf die Einforde-
rung von Sozialversicherungsleistungen. 

Präsidentin Susanna Keller eröffnet die Generalversammlung. 

Die Traktandenliste wird ohne Änderung genehmigt. 

Sie stellt fest, dass genügend stimmberechtigte Behördenmitglieder vertreten sind 
und dass sie sich mit der Durchführung der Generalversammlung einverstanden er-
klärt haben. Somit kann festgehalten werden, dass 

• die im März datierte und versendete Einladung gesetzes- und statuten-
konform erfolgt ist, 
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• die Mitglieder rechtzeitig über die Aufschaltung des Jahresberichts, des 
Revisionsberichts sowie der Unterlagen zu den zu fassenden Beschlüsse 
auf der Homepage des VSO informiert wurden 

• gegen die Einladung kein Einwand erhoben wurde. 
• keine Anträge eingereicht wurden. 

Die Generalversammlung ist im Sinne von Gesetz und Statuten beschlussfähig. 

2. WAHL DER STIMMEZÄHLERINNEN / STIMMENZÄHLER 

Als Stimmenzähler stellen sich Esther Oser, SHB Pfeffingen sowie Mauro del Me-
dico, SHB Niederdorf, zur Verfügung. 

3. PROTOKOLL DER 51. GENERALVERSAMMLUNG VOM 5. MAI 2022 

Die Generalversammlung genehmigt einstimmig das Protokoll, welches im Jahresbericht 2021 
enthalten und auf der Homepage des VSO (www.vso-bl.ch) aufgeschaltet ist.  

4. JAHRESBERICHT 2022 

Die Generalversammlung genehmigt einstimmig das Protokoll, welches im Jahresbe-
richt 2022 enthalten und auf der Homepage des VSO (www.vso-bl.ch) aufgeschaltet 
ist.  

5. JAHRESRECHNUNG 2022 UND BILANZ 2022 

Dieter Widmer erläutert die Jahresrechnung und die Bilanz 2022. Trotz den reduzier-
ten Anlässen und nur einem durchgeführten Modul schliesst die Jahresrechnung mit 
einem Gewinn ab. Dieser ist den Minderausgaben der Vorstandsaufwendungen (es 
fanden weniger Sitzungen statt) sowie den nicht notwendigen Honorarauszahlungen 
für die Referierenden an der Sissachertagung geschuldet.  

Das Geschäftsjahr 2022 schliesst mit einem Ertrag von CHF 62‘763.45 und einem Auf-
wand von CHF 54‘241.05 ab. Daraus ergibt sich ein Gewinn von CHF 8‘522.40. Das 
Reinvermögen per 31. Dezember 2022 beträgt CHF 24‘876.71 

.//. Rechnung und Bilanz werden einstimmig genehmigt. 

 

http://www.vso-bl.ch/
http://www.vso-bl.ch/
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6. REVISORENBERICHT 2022 ZUR KENNTNIS 

Krankheitsbedingt konnte Peter Aeschbacher die Jahresrechnung nicht prüfen. Er 
wurde durch den, von der Geschäftsstelle angefragten ehemaligen Präsidenten des 
VSO, Werner Spinnler, vertreten. Der Revisorenbericht, wurde von Arnold Julier, All-
schwil, und Werner Spinnler, Liestal, am 9. März 2023 geprüft und wird von Arnold 
Julier verlesen. Arnold Julier bestätigt die ordnungsgemässe Führung der Buchhal-
tung, liest den Revisorenbericht vor und empfiehlt der Versammlung, die Jahresrech-
nung sowie die Bilanz 2022 zu genehmigen. 

Arnold Julier macht die Versammlung zudem darauf aufmerksam, dass die Gemein-
den darauf achten sollten, die Rechnungen pünktlich zu bezahlen und wenn das nicht 
klappt, zumindest die Mahngebühren zu begleichen. Das Mahnwesen verursacht der 
Buchhaltung grundsätzlich viel Aufwand, und das Nichtbegleichen der Mahngebüh-
ren vergrössere den Aufwand nochmals zusätzlich. 

Susanna Keller dankt Dieter Widmer und den beiden Revisoren für ihre Arbeit.  

.//. Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung sowie die Bilanz 2022 
einstimmig. 

7. DÉCHARGEERTEILUNG AN DEN VORSTAND 

Die eingegangenen Stimmen erteilen dem Vorstand und dem Kassier für deren Tä-
tigkeit im Geschäftsjahr 2022 einstimmig Décharge. 

8. MUTATIONEN UND WAHLEN 

In diesem Jahr gibt es im Vorstand zwei Rücktritte: 

Sabine Scherrer, SHB Arlesheim 

Jennifer Baumgartner, SHB Liestal 

Susanna Keller informiert die Versammlung, dass Sabine Scherrer vier Jahre und Jen-
nifer Baumgartner zwei Jahre im Vorstand des VSO tätig waren. 

Als neue Vorstandsmitglieder haben sich Thomas Füglistaller, SHB Rothenfluh und 
Elisabeth Spiess, SHB Liestal, beworben. Susanna Keller stellt beide Personen kurz 
vor. 
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.//. Thomas Füglistaller wird einstimmig als neues Vorstandsmitglied aufgenommen. 

.//. Elisabeth Spiess wird einstimmig als neues Vorstandsmitglied aufgenommen. 

Zudem müssen die beiden Revisoren bestätigt und ein neuer Ersatzrevisor gewählt 
werden. 

.//. Die beiden Revisoren Arnold Julier und Peter Aeschbacher werden einstimmig als 
Revisoren bestätigt. 

Susanna Keller stellt Werner Spinnler, welcher sich als Ersatzrevisor zur Verfügung 
stellt, kurz vor. 

.//. Werner Spinnler wird einstimmig als Ersatzrevisor gewählt. 

9. JAHRESBEITRÄGE 2024 

Die Stimmenabgabe für die Abstimmung bezüglich der Beibehaltung der Jahresbei-
träge für 2024: 

.//. Einstimmig 

10. BUDGET 2023 

Dieter Widmer stellt das Budget 2023 vor. Das Budget 2023 sieht Aufwendungen 
von CHF 61‘695.00 und Erträge in der Höhe von CHF 63‘380.00 vor. Wir rechnen so-
mit mit einem kleinen Gewinn von CHF 1‘685.00. Wir haben vorsichtig budgetiert, 
da dieses Jahr nur drei Module durchgeführt werden können. Das Modul Amt für 
Migration kann infolge von Umstrukturierungen im Amt für Migration nicht in die-
sem Jahr durchgeführt werden. 

.//. Das Budget 2023 wird einstimmig angenommen. 

11. JAHRESPROGRAMM 2023 

Susanna Keller stellt das Jahresprogramm 2023 vor. 

Auf der Homepage www.vso-bl.ch sind die aktuellen Informationen diesbezüglich 
aufgeschaltet. 

 

http://www.vso-bl.ch/
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12. VERSCHIEDENES 

Es gab keine Wortmeldungen. 

Im Anschluss an den offiziellen Teil der Generalversammlung stellen uns Christoph 
Widmer von der Hotel & Gastro formation den Verein Malian mit dem Projekt „Reset 
vor. 

Ende der Generalversammlung: Uhrzeit: 20.30 

 

Die Präsidentin Die Protokollführerin 

  

Susanna Keller Suzanne Rhinow 

 

 

Ort und Datum: Binningen/Aesch, 01.05.2023 
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VERANSTALTUNGEN 

SOZIALHILFEFORUM 1 

VOM 11. Mai 2023 

Häusliche Gewalt 

Das Forum startete dieses Mal mit 
einem eindrücklichen Film der Poli-
zei Solothurn über einen Vorfall von 
häuslicher Gewalt mit Polizeieinsatz. 
Anhand dieses Filmes stellte uns Da-
niel Abegg die Fachstelle Häusliche 
Gewalt der Polizei Basel-Landschafft 
vor. Die Fachstelle ist Anlaufstelle so-
wohl für Betroffene, als auch für das 
Korps der Polizei Basel-Landschaft. 
Zudem führen die Mitarbeitenden 
interne und externe Weiterbildun-
gen durch und halten Fachreferate. 
Daniel Abegg berichtete über die 
möglichen polizeilichen Schutzmass-
nahmen, wovon die Wegweisung die 
bekannteste ist. Die-se kann von der 
Polizei für 12 Tage ausgesprochen 
werden. Sollte eine Verlängerung 
notwendig sein, kann das Opfer da-
für mit einer anwaltlichen Vertre-
tung ein Gesuch beim Zivilkreisge-
richt einreichen. Die Wegweisung 
hat zum Ziel, die unmittelbare Ge-
fahr weiterer Gewalt zu vermindern 
und das Opfer damit zu schützen. 
Die Zahlen der Interventionen durch 

die Polizei steigen jedes Jahr, ebenso 
die Wegweisungen. Daniel Abegg er-
läuterte zudem den Unterschied zwi-
schen Antrags- und Offizialdelikt. Bei 
einem Antragsdelikt wird zwingend 
eine Strafanzeige sowie ein Strafan-
trag der betroffenen Person voraus-
gesetzt, bei deren Fehlen eine Täter-
verfolgung nicht möglich ist. Bei ei-
nem Offizialdelikt müssen die Behör-
den einer Anzeige von Amtes wegen 
nachgehen. In solchen Fällen ist der 
Rückzug der Anzeige grundsätzlich 
nicht möglich. Zum Abschluss erläu-
terte Daniel Abegg die neuen Mög-
lichkeiten von Tätern wie Cyberstal-
king, Cybergrooming, Cyberbullying, 
Mobbing, Sexting und dergleichen. 
Diese neuen Handlungsfelder von 
Tätern seien eine grosse und zeitin-
tensive Herausforderung für die Po-
lizei. Im Anschluss stellte uns Ste-
phanie Buser die Interventionsstelle 
gegen häusliche Gewalt des Kantons 
Basel-Landschaft mit ihren Kernauf-
gaben vor. Zum einen ist die Inter-
ventionsstelle Kantonale Fachstelle 
und in dieser Funktion zuständig für 
Informationen, die Durchführung 
von Weiterbildungen, strategische 
Weiterentwicklung, Sensibilisierung 
der verschiedenen involvierten Fach-
stellen sowie kantonale und inter-
kantonale Vernetzung. Ein wichtiges 
Angebot der Interventionsstelle sind 
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die Lernprogramme gegen häusli-
che Gewalt, da Opferschutz auch Tä-
terarbeit bedeutet. Diese Pro-
gramme laufen über 26 Wochen, je-
weils an einem Abend pro Woche 
mit dem Ziel, die betroffenen Män-
ner zu einem gewaltlosen Umgang 
mit Konflikten zu befähigen. Dazu 
müssen sie sich intensiv mit ihren 
Aggressionen und der von ihnen 
ausgeübten Gewalt auseinanderset-
zen. Das gleiche Angebot gibt es für 
Frauen, diese Kurse finden im Einzel-
setting statt, da es zu wenig Frauen 
für Gruppenkurse gibt. Ebenfalls im 
Einzelsetting werden Kurse für 
fremdsprachige Frauen und Männer 
angeboten. Diese Kurse finden in Zu-
sammenarbeit mit MUSUB statt. 
Nach einer kurzen Pause, in der an-
geregte Diskussionen stattfanden, 
stellte uns Berit Fleck die Opferhilfe 
beider Basel vor uns erläuterte uns 
das Beratungsangebot sowie die 
Tatbestände, welche nicht unter das 
Opferhilfegesetz fallen. Die Opfer-
hilfe beider Basel bietet kostenlose 
Beratung und Information an, unter-
liegt dabei strenger Vertraulichkeit. 
Auch Mitarbeitende anderer Fachin-
stitutionen dürfen keine Auskunft 
über die betroffene Person 
und/oder die Beratung erhalten. Ein 
ganz wichtiger Teil, welcher die Op-
ferhilfe leisten kann, ist die finanzi-
elle Hilfe an die Betroffenen. Dabei 

ist Soforthilfe und auch längerfris-
tige finanzielle Hilfe möglich. Die 
Leistungen werden allerdings nur 
erbracht, wenn kein anderer Kosten-
träger dafür aufkommt und sich der 
Wohnort, Aufenthaltsort oder der 
Tatort der betroffenen Person in der 
Schweiz befindet. Zudem gibt es 
Straftaten, die nicht unter das Opfer-
hilfegesetz fallen. Die Zahlen haben 
seit dem Jahr 2019 kontinuierlich zu-
genommen. Dieser Trend geht im 
Jahr 2023 weiter. Im ersten Quartal 
2023 wurden mehr Beratungen 
durchgeführt als im gleichen Zeit-
raum im Jahr 2022. Zum Schluss 
stellten sich die Referierenden für 
Fragen der Teilnehmenden zur Ver-
fügung. Auf die Frage, wie man sich 
verhalten soll, wenn man häusliche 
Gewalt im persönlichen Umfeld ver-
mutet, weist Stephanie Buser darauf 
hin, dass die Personen im Umfeld 
daran denken sollen, dass die ge-
waltbetroffene Person nicht in erster 
Linie den Täter bestrafen möchte, 
sondern dass die Gewaltsituation 
aufhört. 

Suzanne Rhinow 

SISSACHERTAGUNG 

VOM 26. AUGUST 2023 

Spannungsfelder im Asylbe-
reich 
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Die diesjährige Sissachertagung des 
Verbandes für Sozialhilfe Basel-
Landschaft beschäftigte sich mit 
dem The-ma «Spannungsfelder im 
Asylbereich». Im Eingangsreferat 
schilderte Fabian Dinkel, Amtsleiter 
des Kantonalen Sozialamtes Basel-
land die aktuelle Situation sowie die 
Herausforderungen für den Kanton 
und die Gemeinden in Asyl- und 
Flüchtlingsfragen in den Bereichen 
Zuweisung und Verteilung, Betreu-
ung und Begleitung sowie Integra-
tion. Die Verteilung ist von der Ko-
operation und dem Mitwirken der 
Gemeinden abhängig und verlangt 
deren Vorleistung und Bereitschaft 
zur Aufnahme von Asylbewerbern 
und Flüchtlingen. Der Kanton muss 
gegenüber dem Bund die Aufnahme 
garantieren, ohne (eigene) Aufnah-
memöglichkeiten zu haben. Im Be-
reich Betreuung und Begleitung 
stellt die Finanzierung für die Ge-
meinden die grösste Herausforde-
rung dar. Dabei tragen kleine Ge-
meinden ein höheres finanzielles Ri-
siko vor allem bei teuren Einzelfäl-
len. Zudem gibt es keine oder nur 
bedingte Abgeltung für strukturelle 
Kosten wie Vorleistungen, Betreu-
ung und Gemeinkosten. Überdies 
gibt es keine Abgeltung für die Per-
sonen mit den Aufenthaltsstatus B5+ 
und VA 7+. Die langfristigen Tenden-
zen erhöhen die Bedeutung des 

Asyl- und Flüchtlingsbereichs für die 
Sozialhilfe. Im Bereich Integration 
gibt es zwischen den Gemeinden er-
hebliche Unterschiede, da gezielte 
und strukturierte Integrationsförde-
rung Ressourcen und Knowhow ver-
langt. Allerdings verursacht fehlende 
Integration langfristige Kosten. 

 

Fabian Dinkel und Anne Birk 

Im Anschluss informierten Corinne 
Sieber und Naser Morina über die 
Schwierigkeiten von traumatisierten 
geflüchteten Personen, deren Unter-
stützungsbedarf sowie das neue 
Projekt Spirit des Schweizerischen 
Roten Kreuz. Spirit möchte traumati-
sierte geflüchtete Personen mit dem 
Erlernen von vier Grundstrategien 
unterstützen, mit ihren emotionalen 
und praktischen Problemen umzu-
gehen. Dabei soll die Selbstwirksam-
keit und die Resilienz dieser Perso-
nen gefördert werden. Als unterstüt-
zende Personen werden dabei «Hel-
pers» aus den jeweiligen Ursprungs-
ländern eingesetzt, die die Mutter-
sprache der Geflüchteten sprechen 
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sowie über die kulturellen Kompe-
tenzen beider Lebenswelten verfü-
gen. Das ermöglicht praxisnahe Un-
terstützung ohne Dolmetscherper-
sonen. Die Zielgruppe sind vorläufig 
aufgenommene Personen, aner-
kannte Flüchtlinge und schutzbe-
dürftige Personen (Status S). Anmel-
dungen werden beim schweizeri-
schen Roten Kreuz Baselland ab An-
fang Oktober angenommen, die Teil-
nahme am Pilotprojekt ist kostenlos. 

 

Naser Morina und Corinne Sieber 

Anne Birk, Abteilungsleiterin des 
Amtes für Gesellschaft und Soziales 
des Kantons Solothurn berichtete 
über das Asylsystem des Kantons So-
lothurn. Dieses ist in eine kantonale 
und eine kommunale Phase aufge-
teilt. Während der kantonalen Phase 
werden die geflüchteten Personen in 
kantonalen Asylzentren unterge-
bracht. Dabei sind die Sicherstellung 
der Erstunterbringung sowie die 
Vorbereitung auf die kommunale 
Unterbringung die Ziele. In den Asyl-

zentren werden die Kinder in zent-
rumsinternen Asylklassen und unbe-
gleitete Asylsuchende (UMAs) in spe-
ziellen Schulklassen in Solothurn un-
terrichtet. Die Erwachsenen besu-
chen zentrumsinterne Deutschkurse 
sowie Workshops, in denen die The-
men Wohnkompetenz, Werte und 
Normen, das Gesundheitssystem 
der Schweiz, Ernährung und Dental-
hygiene, Erziehung, Polizei und Prä-
vention, das Schulsystem der 
Schweiz sowie Sozialhilfe und Ar-
beitsmarktintegration behandelt 
werden. In der kommunalen Phase 
sind die Ziele die Integration der ge-
flüchteten Personen in die Regel-
strukturen, die soziale und wirt-
schaftliche Integration sowie die 
Ausrichtung der Asylsozialhilfe. Da-
bei wird die Unterbringung in Famili-
enwohnungen, Wohngruppen oder 
Kollektivunterkünfte durch die Sozi-
alregionen sichergestellt. Der Kan-
ton sorgt für eine gleichmässige Ver-
teilung der geflüchteten Personen 
auf die Gemeinden auf der Ebene 
der Sozialregionen im Verhältnis zu 
den Einwohnerzahlen.  
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Pause 

Nach der Pause diskutierten die Re-
ferierenden untereinander und mit 
dem Publikum in einer ersten Phase 
über die Unterschiede zwischen den 
Asylsystemen der Kantone Solothurn 
und Baselland. Dabei befragte der 
Moderator Dieter Kohler das Publi-
kum, welches System sie bevorzug-
ten. Bei der Abstimmung entschie-
den sich nur fünf Personen für das 
System des Kantons Baselland. Auf 
dieses Ergebnis reagierte Regie-
rungsrat Dr. Anton Lauber mit dem 
Aufruf an die Teilnehmenden, dass 
das System des Kantons Solothurn 
die Bereitschaft der einzelnen Ge-
meinden zur Zusammenarbeit erfor-
dere, beispielsweise indem ein Haus 
für die Errichtung eines kantonalen 
Asylzentrums zur Verfügung gestellt 
werde. Aktuell sei die Zusammenar-
beit der Gemeinden im Bereich Ver-
sorgungsregionen Alter notwendig. 
Dabei gebe es teilweise grosse 
Schwierigkeiten in der Zusammenar-

beit unter den Gemeinden. Im zwei-
ten Teil empfahl Naser Morina den 
Teilnehmenden, die Erlebnisse, wel-
che den geflüchteten Personen auf 
der Flucht widerfahren sind, in der 
Zusammenarbeit anzusprechen. Die 
meisten traumatisierten Personen 
brauchen keinen Psychiater, son-
dern aktive Anteilnahme und prakti-
sche Unterstützung. Damit könne 
viel Verarbeitungsarbeit geleistet 
werden. 

 

Regierungsrat Dr. Anton Lauber 
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Impressionen: 

 

Dieter Widmer und Dieter Kohler 

 

Dieter Kohler, Fabian Dinkel, Susanna 
Keller, Anton Lauber, Semra Wagner 

 

 

 

 

 

SOZIALHILFEFORUM 2 

vom 25. Oktober 2023 

Berufsintegration von jungen 
Erwachsenen in der Sozialhilfe 

Als erstes berichteten Axel Golmer 
und Sabine Gutzwiller über das Kon-
zept der Stiftung lotse. Diese nimmt 
Jugendliche und junge Erwachsene 
im Alter zwischen 15 und 25 Jahren 
auf, welche die obligatorische Schul-
zeit beendet aber keine Lehrstelle 
oder sonstige Anschlusslösung ge-
funden oder die Lehre/Schule abge-
brochen haben. Das Programm der 
Stiftung lotse dauert ein halbes bis 
ein Jahr und besteht aus zwei Tagen 
Schule und drei Tagen Arbeit pro 
Woche. An den Schultagen werden 
die Fächer Deutsch, Mathematik, All-
gemeinbildung, Digitalisierung und 
Beruf/Lehre/Arbeit unterrichtet und 
dabei individuell unterstützt, je nach 
Wissensstand und Berufswunsch. Es 
werden Bewerbungsdossiers er-
stellt, Bewerbungsgespräche geübt 
sowie Multichecks und andere Tests 
vorbereitet. An den Arbeitstagen ar-
beiten die Teilnehmenden an einer 
Praktikumsstelle oder einem sonsti-
gen externen Arbeitsplatz. Ziele am 
Praktikumsplatz sind die Integration 
in Arbeitsteams, die Erhöhung von 
sozialen Kompetenzen sowie die 
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Übung von Ausdauer und Motiva-
tion. Zudem sollen sich die Chancen 
für die Teilnehmenden auf eine 
Lehr- oder Arbeitsstelle durch eine 
Referenz und ein Zwischenzeugnis 
erhöhen. Für die Aufnahme bei lotse 
gibt es ein sorgfältiges Aufnahme-
verfahren und die Teilnehmenden 
müssen einen Test durchlaufen. 

Als zweites stellte sich AMIE Basel 
vor. Dieses Angebot ist bestrebt, 
Mütter in diversen Lebenssituatio-
nen bei ihrer Ausbildung, der Stel-
lensuche und in der Erwerbstätigkeit 
zu begleiten. Dabei möchte AMIE mit 
den Angeboten möglichst viele Müt-
ter darin unterstützen, Vereinbar-
keitsthemen anzugehen. Ausgehend 
von den drei Säulen Beruf, Mutter-
schaft und Persönlichkeit stehen den 
Frauen zwei Angebote zur Verfü-
gung: AMIE Ausbildung (Kurs) und A-
MIE Job (Coaching). Das Programm 
AMIE Ausbildung besteht aus einem 
einjährigen Kurs und richtet sich an 
Mütter, welche noch keine Grund-
ausbildung abgeschlossen haben. 
Das Ziel ist es, eine Lehrstelle, ein 
Praktikum oder eine andere An-
schlusslösung zu finden. AMIE Job 
richtet sich an Mütter, welche beim 
Wiedereinstieg in die Arbeitswelt Un-
terstützung benötigen. Dabei wer-
den sie individuell begleitet und bei-

spielsweise beim Verfassen von Be-
werbungen und bei Vorstellungsge-
sprächen unterstützt. Das Ziel ist, 
dass diese Frauen einen Job/eine 
Festanstellung finden. Das Pro-
gramm AMIE Ausbildung dauert ein 
Jahr. Der Stundenplan ist demjeni-
gen von lotse sehr ähnlich, zusätz-
lich gibt es bei AMIE einen Mutter-
Kind-Morgen und die Mütter erhal-
ten Unterstützung von einer sozial-
pädagogisch und therapeutisch aus-
gebildeten Fachperson. AMIE Ausbil-
dung hat eine hohe Erfolgsquote: 
seit 2015 haben 109 Frauen den 
Kurs absolviert, davon haben 94 Teil-
nehmende eine Anschlusslösung ge-
funden. Bei AMIE Job geht es vor al-
lem darum, die Selbstwirksamkeit 
der Frauen anzuregen. Dabei wird 
im Coaching ein ressourcenorien-
tierter Ansatz, das Empowerment in 
den Rollen als Mutter und Frau so-
wie die Perspektive für den persönli-
chen, familiären und beruflichen 
Werdegang verfolgt. Wie im AMIE 
Kurs ist auch bei AMIE Job eine 
Nachbetreuung möglich. 

Im dritten und letzten Referat be-
richtete Matthias Burger von den 
Angeboten Arbeitstraining, Prakti-
kum berufsvorbereitend, Abklärung, 
Bewerbungscoaching sowie Sprach- 
& Kulturtraining des Erlenhofs. Da-
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bei wird ein Fähigkeitsradar der ein-
zelnen Teilnehmenden erstellt, wel-
cher bestimmte Grundfähigkeiten, 
berufsspezifische und notwendige 
persönliche Fähigkeiten einstuft und 
die Entwicklung darin abbildet. Die-
ser Fähigkeitsradar wird in allen 
Sparten der Berufsintegration ange-
wendet. Der Erlenhof mit seinen ei-
genen und seinen Partnerbetrieben 
bietet ein vielfältiges Angebot für die 
Berufsfindung und –Integration. Da-
bei wird ein systemischer Ansatz un-
ter Einbezug der Ressourcen, der Le-
benswelt sowie der Mitbestimmung 
der einzelnen Teilnehmenden ver-
folgt. Ganz neu ist das Projekt, unbe-
gleitete minderjährige Asylbewerber 
(UMAs) gleich sofort arbeiten zu las-
sen und die Sprach- und Kulturun-
terstützung begleitend zu leisten. 
Damit werden die Betriebe unter-
stützt, welche aufgrund des Fach-
kräftemangels dringend Unterstüt-
zung benötigen und die Jugendli-
chen erhalten sofort einen Eindruck 
von der Arbeitswelt in der Schweiz. 

Suzanne Rhinow 

 

 

 

 

BERICHTE DER ARBEITSGRUPPEN 
UND KOMMISSIONEN 

KANTONALES SOZIALAMT 

2023 trat die Teilrevision des Sozial-
hilfegesetzes in Kraft. Dies führte in 
verschiedenen Bereichen der Sozial-
hilfe zu Änderungen. Die Umsetzung 
der Änderungen floss in die Bera-
tung und Schulung der Sozialhilfebe-
hörden und der Sozialdienste ein. 
Verschiedene neue Rechtsfragen 
mussten geklärt werden. Insbeson-
dere die neu eingeführten Zu-
schüsse und Abzüge bedeuteten für 
die Gemeinden einen Anpassungs-
bedarf der Unterstützung. Im Be-
reich der Integrationsmassnahmen 
kamen durch die Teilrevision neue 
Förderkategorien hinzu.  

Mit der Teilrevision wurde zudem 
die Grundlage geschaffen, dass der 
Kanton ein Assessmentcenter führen 
kann, welches insbesondere die Lü-
cke zwischen RAV und Sozialhilfe 
schliessen soll. Im Berichtsjahr 
wurde dafür unter Einbezug aller re-
levanter Akteurinnen und Akteure 
ein Umsetzungskonzept erarbeitet. 
Mit externen Partnerinnen wurde Ar-
beitsprozesse, Gesprächsleitfäden 
sowie ein Evaluations- und Monito-
ringkonzept erarbeitet. 
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Der Asyl- und Flüchtlingsbereich 
blieb für das Kantonale Sozialamt 
und die Gemeinden eine grosse Her-
ausforderung. Der Kanton sah sich 
mit einer anhaltend hohen Zahl von 
mehr als 1’400 zugewiesenen Perso-
nen konfrontiert, für die Unterkünfte 
bereitgestellt werden mussten. Als 
Reaktion darauf verlängerte der 
Kanton den Betrieb des Erstaufnah-
meheims in Laufen und schuf in 
Pratteln als Reserve eine zusätzliche 
Unterbringungsmöglichkeit. Beson-
ders angespannt blieb die Situation 
bei der Aufnahme unbegleiteter 
minderjähriger Asylsuchender, die 
etwa 10 Prozent der Zuweisungen 
ausmachten. Diese Personen wer-
den auf Kantonsebene betreut und 
kommen oft in Heimen und Wohn-
gruppen unter. Auch hier waren die 
Aufnahmeplätze knapp.  

Darüber hinaus gewann die Integra-
tion im Asyl- und Flüchtlingsbereich 
zunehmend an Bedeutung. Der 
Bund entschied, dass Personen mit 
Schutzstatus S dieselbe Integrations-
förderung erhalten sollen wie aner-
kannte Flüchtlinge und vorläufig auf-
genommene Personen. Er setzt da-
bei das Ziel, bis Ende 2024 40 Pro-
zent aller Personen im erwerbsfähi-
gen Alter mit Status S in den Arbeits-
markt zu integrieren. Auch bei den 

unbegleiteten minderjährigen Asyl-
suchenden ist eine rasche Integra-
tion zentral. Für diese Personen-
gruppe wurden über den Kanton 
verschiedene Angebote stark ausge-
baut.  

Im Zusammenhang mit der der In-
tegrationsförderung und der Umset-
zung von Bundesvorgaben in die-
sem Bereich, wurde per Anfang 2024 
das bisher vom Jugendsozialwerk 
geführte Assessmentcenter im Asyl- 
und Flüchtlingsbereich (ACBL) zum 
Kanton überführt. Per Januar 2024 
wird das es als Zentrum Integrati-
onsförderung als Teil des Kantona-
len Sozialamts geführt. Mit den 
Überführungsarbeiten verbunden 
war unter anderem auch eine An-
passung der kantonalen Asylverord-
nung, die im Dezember von der Re-
gierung beschlossen wurde.   

Die Thematik der Armut rückte beim 
kantonalen Sozialamt stärker in den 
Mittelpunkt. Durch verschiedene 
Grundlagenarbeiten wurde deutlich, 
dass Armut nicht nur Menschen be-
trifft, die Sozialhilfe beziehen, son-
dern auch jene, die knapp über der 
Sozialhilfegrenze leben. Um diesem 
Umstand gerecht zu werden, rich-
tete das Kantonale Sozialamt 2023 
einen runden Tisch für Armutsfra-
gen ein, an dem neben Vertreterin-
nen und Vertretern des Kantons und 
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der Gemeinden, auch NGOs und von 
Armut betroffene Personen teilneh-
men.  

In den Bereich der Armutspräven-
tion fällt auch die Totalrevision des 
Mietzinsbeitragsgesetzes, das An-
fang 2024 in Kraft getreten ist. Im 
Jahr 2023 war das Kantonale Sozial-
amt intensiv damit beschäftigt, die 
Grundlagen für die Umsetzung zu 
schaffen. Dazu gehörte die Bereit-
stellung von Hilfsmitteln für die Ge-
meinden wie etwa ein Musterregle-
ment, ein Berechnungstool, Vorla-
gen für Verfügungen, etc.  

Politisch wurde 2023 eine weitere 
Teilrevision des Sozialhilfegesetzes 
erarbeitet. Diese betrifft die Rücker-
stattung von bezogenen Sozialhilfe-
leistungen. Hier schlägt die Regie-
rung vor, dass in Zukunft bei einer 
Verbesserung der wirtschaftlichen 
Situation nur noch auf das Vermö-
gen abgestellt und nicht mehr auf 
das Erwerbseinkommen werden soll. 
Die Gesetzesvorlage wurde in der 
Vernehmlassung von den Gemein-
den, Verbänden und Parteien mehr-
heitlich begrüsst. Der Landrat wird 
sich 2024 mit diesem Geschäft be-
fassen.  

Eine weitere zentrale Aufgabe des 
Kantonalen Sozialamtes ist die Schu-
lung und Beratung der Gemeinden, 

Sozialhilfebehörden und Sozial-
dienste. Das kantonale Sozialamt or-
ganisierte insgesamt 18 Schulungen, 
Kurse und Informationsveranstal-
tungen, die von grundlegenden The-
men der Sozialhilfe und von Asylfra-
gen bis hin zu speziellen Schulungen 
zu Integrationsmassnahmen, Infor-
mationsveranstaltungen zur 
Berufsintegration und zur Bekämp-
fung von Sozialhilfemissbrauch 
reichten. Daneben wurden auch in-
dividuelle Beratungen und Sprech-
stunden angeboten. Alle diese Ange-
bote sind für die Gemeinden unent-
geltlich.  

Fabian Dinkel, Leiter Kantonales Sozial-
amt 

KONSULTATIVKOMMISSION            
SOZIALHILFE 

«Die Konsultativkommission Sozi-
alhilfe» hat sich im Jahr 2023 zwei 
Mal getroffen. Ich durfte diese wie 
im Jahr 2022 als Vertreterin des VSO-
Vorstandes sowie auch als Gemein-
derätin vertreten. In der KKSH sind 
politische Vertreter, Gemeinderätin-
nen und Gemeinderäte, Stadträtin-
nen und Stadträte eingeladen. Die 
Sitzungen fanden am 23.03.2023 
und am 13.09.2023 in Liestal statt. 
Die Sitzung im Dezember 2023 
wurde abgesagt. 
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Themen, die diskutiert und uns be-
schäftigt haben waren folgende:  

In der ersten Sitzung 

- Postulate Notschlafstel-
len auch im Kanton BL 

- Asyl: Zuweisungs-, Ver-
teilung- und Abrech-
nungssystem 

- Aufgabe Sozialhilfebe-
hörde, Aktenführung 
und Akteneinsicht 

In der zweiten Sitzung 

- Neuregelung Rücker-
stattung 

- Totalrevision Mietzins-
beitragsgesetz 

- Projekt Asyl/Teilrevision 
- Assessmentcenter für 

VA/FL 

In jedem gemeinsamen Treffen be-
grüsst Anton Lauber, Regierungsrat, 
die Anwesenden. Sowohl an der ers-
ten als auch an der zweiten Sitzung 
erläuterte er kurz die Aufgaben der 
KKSH, da an diesen im Jahr 2023 ein 
neu gewähltes Mitglied teilnahm. 
Anschliessend informierte das KSA 
über den Stand aktueller Projekte. Es 
sind einige laufende Projekte, die 
anstehen und solche, die bereits 
fortgeschritten sind und Teil der Dis-
kussionen in der KKSH waren. 
Über die eingegangenen Postulate 
«Notschlafstellen» im Kanton BL, 

«Armutsstrategie III», Einführung 
von «Wärmestuben» im Kanton BL 
wurde ausführlich diskutiert, was ge-
nerell Sinn macht, wo bereits Ange-
bote bestehen und welche Hand-
lungsmöglichkeiten bestehen. Es 
ging auch darum, inwiefern der Kan-
ton eine koordinative Funktion ein-
nehmen soll. Es wurde erkannt, dass 
die Bedürfnisse der Hilfesuchenden 
sehr unterschiedlich sind und viele 
anonym Hilfe suchen. Über eine 
mögliche Zusammenarbeit mit der 
Stadt Basel wurde diskutiert, da sich 
die Personen eher Richtung Stadt 
orientieren, obwohl es einige gute 
Angebote auch im Kanton BL gibt. 

Im März 2023 fand ein Austausch 
Anlass zum Thema «Asyl, Zuwei-
sungs-, Verteilungs- und Abrech-
nungssystem statt» Es zeichnen 
sich folgende Schwierigkeiten ab: 
Umzüge sind eine grosse Herausfor-
derung, Betreuung zu gewährleisten 
ebenso und auch die finanzielle Be-
lastung bei Personen die langfristige 
Sozialhilfe beziehen. Auch die Wohn-
raumbeschaffung ist eine grosse 
Problematik für die Gemeinden, da 
ein grosser Mangel an Möglichkei-
ten besteht. Der Kanton wiederum 
ist auf der Suche nach Räumlichkei-
ten, um ein Bundesasylzentrum ein-
richten zu können, was zur Entlas-
tung führen könnte. 
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In einem weiteren Punkt wurde über 
die «Aktenführung und Einsicht» 
der Behörden diskutiert. Aufgrund 
der Digitalisierung sowie aufgrund 
der Tatsache, dass nie alle auf dem-
selben Stand sind, handelt es sich 
um eine schwierige Thematik. Das 
Datenschutzgesetz erschwert die Ak-
teneinsicht. Ausserdem sind die fi-
nanziellen Aspekte von kleinen Ge-
meinden zu berücksichtigen. Trotz-
dem ist es das Ziel, dass die Audit-
prozesse digitalisiert werden. 

In der Sitzung vom September infor-
miert das KSA über die «Neureg-
lung betreffend Rückerstattung» 
und über das revidierte «Mietzins-
beitragsgesetz». Die Vernehmlas-
sung betreffend Rückerstattung 
fand einen grossen Anklang. Zum 
Mitzinsbeitragsgesetz wurde infor-
miert, dass man auf Kurs sei und 
dass das neue Gesetz pünktlich in 
Kraft treten kann.  

Zum Projekt «Asyl/Teilrevision» 
wurde informiert über das weitere 
Vorgehen. Das ganze System muss 
überprüft werden. Es wurde auf die 
Sissachertagung hingewiesen, an 
welcher andere Arten von Zusam-
menarbeiten vorgestellt wurden, 
beispielsweise funktioniert die regio-
nale Zusammenarbeit im Kanton So-
lothurn gut. Anlässlich einer nächs-

ten KKSH-Sitzung eine Auslegeord-
nung vorgenommen werden, die 
eine Übersicht verschaffen soll.  

Über die Teilrevision kAV wurde an-
schliessend intensiv diskutiert  

Ein weiteres Thema war das «Asses-
sementcenter für VA/FL». Es wurde 
ein guter Dialog geführt, speziell 
über die Schnittstelle zu den Ge-
meinden. 

Am Ende jeder Sitzung haben alle 
Teilnehmenden noch die Möglich-
keit, sich zum Traktandum «Varia» 
zu äussern. Somit kann das KSA 
wichtige Anliegen aufnehmen und 
bei Bedarf prüfen. 

Den Austausch in der KKSH sehe ich 
als eine wichtige Aufgabe um mitzu-
denken und die Erfahrung und Sicht 
des VSO und der Gemeinden ein-
bringen zu können, damit wir in der 
Umsetzung das Richtige für uns alle 
in der Arbeit in der Sozialhilfe, dem 
Asyl- und Flüchtlingswesen tun. 

Margaritha Morgenstern 
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FACHKOMMISSION SOZIALHILFE 

Die Fachkommission Sozialhilfe 
(FKSH) besteht zusätzlich zur Kon-
sultativkommission Sozialhilfe 
(KKSH)  

Die Fachkommission Sozialhilfe 
(FKSH) besteht zusätzlich zur Konsul-
tativkommission Sozialhilfe (KKSH). 
Sie stellt einen fachlichen Beirat dar, 
der im Gegensatz zur KKSH, die sich 
strategisch orientieren soll, den Re-
gierungsrat bei politischen Frage-
stellungen im Bereich der Sozialhilfe 
berät. Die Voten der FKSH sollen in 
die KKSH fliessen. 

Schon seit einigen Jahren darf ich 
den VSO BL in der FKSH vertreten. Es 
sind jeweils äusserst wichtige inte-
ressante Themen, mit denen sich 
wahrscheinlich auch die Sozialhilfe-
behörden des Kantons Baselland viel 
auseinandersetzen. Ich habe heute 
die Themen, die mir wichtig sind und 
noch nicht im KKSH-Bericht von Mar-
garitha Morgenstern beschrieben 
sind, aufgenommen. 

Im 2023 haben insgesamt zwei Sit-
zungen stattgefunden. 

Am 7. März 2023: Wurden wir über 
die Neuregelungen im Bereich des 
SHG und der SHV betr. Rückerstat-
tungspflicht informiert: neu soll die 

Rückerstattungspflicht nur bei Ver-
mögensanfall gelten. Bis am 
14.5.2023 galt die Vernehmlassungs-
frist, an der sich auch der VSO betei-
ligte. 

Zudem wurden wir über das Miet-
zinsbeitragsgesetz informiert. Zur 
Hilfestellung für die Gemeinden  
sollen Musterreglement, Berech-
nungstools, Musterverfügungen etc. 
zur Verfügung stehen. 

Auch über das Assessmentcenter 
haben wir diskutiert: Abklärungen 
mit Stiftungen, Rentenprüfungen 
wären wünschenswert, auch für Per-
sonen, die nur als Überbrückung 
eine Unterstützung benötigen. 
Das AC dient als Orientierung und ist 
an langfristigen Lösungen interes-
siert, es soll niederschwellig und 
kostenlos sein. 

Die Postulate «Wärmestuben», 
«Notschlafstellen auch im Basel-
biet» und «Notschlafstellen für Ju-
gendliche» lösten Diskussionsbe-
darf aus. Was alles gibt es über-
haupt für Angebote im Baselbiet? 
Die Postulate sind zum Teil aus der 
Armutsstrategie entstanden. Welche 
Gruppen von Obdachlosen oder 
Wohnungslosen sind am meisten 
betroffen? Wir gehen die diversen 
Angebote durch, wobei ein Teil die-
ser Angebote in Basel stattfinden. 
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Gerade jetzt neu im 2024, das wuss-
ten wir damals noch nicht, sind die 
Notschlafstellen in Basel-Stadt nur 
für Obdachlose/Randständige aus 
Basel-Stadt akzeptiert. Wir haben 
also im Baselbiet ein akutes Problem 
zu lösen. 

Nach all den Informationen über-
legte ich mir, ob es im Kreis Binnin-
gen/Bottmingen eine Lösung für 
eine Wärmestube oder Notschlaf-
stellen gibt. Es ist mir leider bisher 
nicht gelungen. Kantonal müssen 
wir diese Ideen, auch die der Postu-
lenten, durchgehen, was machbar 
ist. Vielleicht braucht es weitere poli-
tische Vorstösse um möglichst 
schnell eine Lösung zu finden…und 
eine kleine Arbeitsgruppe, die daran 
arbeitet. Soviel ich weiss, haben sich 
schon ein paar Personen zusam-
mengefunden. Die Zusammenarbeit 
mit der Winterhilfe, Heilsarmee, SRK 
befanden wir als wichtig. Gemein-
den könnten Wohnungen auch in 
Abbruchobjekten mieten, es wären 
Leistungsvereinbarungen nötig. Die 
gesetzlichen Rechtsgrundlagen da-
für sind noch nicht gegeben es 
bräuchte eine Gesetzesänderung. 
Der Kanton könnte als Koordina-
tions- und Anlaufstelle agieren. 

Ausserdem diskutierten wir über das 
Assessmentcenter VA/FL «Schnitt-
stellen Gemeinden». 

Am 29. August 23: wurden wir wie-
derum über die Rückerstattung 
Neuregelung und Totalrevision 
Mietzinsbeitragsgesetz orientiert. 
Die Befürchtungen, dass die Revi-
sion des Mietzinsbeitragsgesetzes 
die Armut verstärken könnten und 
der Schwelleneffekt damit gefördert 
würde, negiert Lea Wirz aus dem 
KSA. Der Schwelleneffekt wird bei 
Austritt aus der Sozialhilfe abge-
schwächt, aber er kann nicht elimi-
niert werden (andere Fixbeträge wie 
Grundbedarf, Krankenkassen und 
Mieten führen eher dazu). 

Ein grosses Thema war der Asylbe-
reich / Teilrevision kAV:  Ein neuer 
Name für das Asylzentrum, z.B. Zent-
rum Integrationsmassnahmen oder 
Integrations-Monitoring, Integrati-
onsmassnahmen soll entstehen. Da-
raus wir jetzt neu definiert: Zentrum 
für Integrationsförderung (ZIF). Es 
gilt als Abgrenzung zum kantonalen 
Assessmentcenter im Sozialhilfebe-
reich und bezieht sich auf die in der 
Integrationsagenda Schweiz festge-
haltene systematische Integrations-
förderung. Das ZIF hat die Möglich-
keit, Personen mit Schutzstatus S zu 
erfassen. 

Es sollen auch Verfahren bei Zahn-
behandlungen im kAV wie auch in 
der SHV geregelt werden mit einer 
Anpassung in der Asylverordnung. 
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Es ist wie bis jetzt schon, bei der So-
zialhilfebehörde vor der Durchfüh-
rung einer Zahnbehandlung, ein 
Kostenvoranschlag einzureichen.  
Eine zahnärztliche Person erstattet 
bei Anträgen über Fr. 300.— einen 
Bericht an die Sozialhilfebehörde. 
Ausgenommen davon sind die not-
fallmässig vorzunehmenden, 
schmerzstillenden Zahnbehandlun-
gen. 

Soviel jetzt aus der FKSH, die ich 
sehr gerne für den VSO vertrete. Vie-
len Dank für Ihre Kenntnisnahme. 

Susanna Keller 

KOMMISSION FÜR STATIONÄRE 
DROGENTHERAPIEN 

Die Kommission hat am im Rahmen 
ihrer regelmässigen Überprüfungen 
das Haus Harmonie in Langenbruck 
am 15. Mai 2023 besucht. Als statio-
näres Versorgungselement im Kan-
ton mit spezieller Ausrichtung auf äl-
tere Suchtkranke, steht das Haus 
Harmonie nach einem pensionsbe-
dingten Leitungswechsel konzeptio-
nell, personell und finanziell gefestigt 
im Versorgungsnetz da. 

Das Haus Harmonie wurde im Jahr 
2006 als zweites Standbein des Ver-
eins Abri und als Ergänzung zum nie-

derschwelligen Wohnheim Erzen-
berg gegründet. Es ist auf die statio-
näre Langzeitversorgung älterer, so-
zial desintegrierter Suchtkranker mit 
dem Ziel der Schadensminderung, 
aber auch der mittelfristigen Verselb-
ständigung mit Methoden der Thera-
peutischen Gemeinschaft fokussiert. 
Nach dem Kauf der Liegenschaft im 
Jahr 2020 stehen nun ein Umbau und 
eine Renovation an. Zum Ausbau der 
Tagesstruktur werden 2 Räume in 
Oberdorf angemietet. Es wird ein 
kleines Café eingerichtet sowie ein 
Verkaufslokal/Showroom für die Er-
zeugnisse aus dem Atelier und wei-
tere lokale Produkte. Damit soll es 
eine zusätzliche Nachmittagsstruktur 
für die Beschäftigung geben. Die for-
malen Anforderungen werden erfüllt 
und die somatische und psychiatri-
sche Versorgung in enger Zusam-
menarbeit mit einer hausärztlichen 
Praxis und der Psychiatrie Baselland 
gewährleistet. Die Prinzipien der Be-
treuung entsprechen weiterhin den 
Grundsätzen einer Therapeutischen 
Gemeinschaft und setzen eine hohe 
Bereitschaft seitens des Personals 
und der Bewohnervoraus, sich im 
täglichen Zusammenleben offen  und 
transparent in Gruppen und Einzel-
kontakten mit den Konflikten und 
Problemen auseinanderzusetzen. 
Neben den „alten“ Bewohnern 
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komme nun langsam eine „neue Ge-
neration“ von Suchtkranken, die jün-
ger bzw. jung sind, zu den Aufnahme-
gesprächen. 

Am 27. November 2023 besuchte die 
Kommission das Wohnheim Erzen-
berg in Gelterkinden. Träger des 
Wohnheims ist der Verein abri.  

Der Verein abri wurde 1993 unter 
dem Titel «Hilfe zu Selbsthilfe» ge-
gründet mit dem Zweck, suchtkran-
ken Menschen dabei zu helfen, sich in 
der Gesellschaft wieder zurechtzufin-
den. 1995 eröffnete der Verein das 
Wohnheim Erzenberg in Liestal und 
bot darin ein einfaches Zuhause und 
Tagesgestaltung für Menschen mit 
einer Suchtproblematik an. Über die 
Jahre ist das Wohnheim gewachsen, 
Strukturen, Personal und Infrastruk-
tur wurden Schritt für Schritt grösser 
und professioneller. Heute steht «Er-
zenberg» für eine Institution, welche 
für Menschen in schwierigen Lebens-
situationen ein umfangreiches, nach 
individuellem Bedarf modulierbares 
Angebot in den Bereichen Wohnen, 
Tagesgestaltung und Pflege zur Ver-
fügung stellt. Besonders erwähnens-
wert ist, dass das Wohnheim am 1. 
Juli 2022 die Bewilligung zum Betrieb 
einer Einrichtung der spitalexternen 
Krankenpflege (Spitex) erhalten hat. 
Ausserdem wurde im Jahr 2022 der 
Dachstock ausgebaut. Auch das 

Thema Digitalisierung wurde ange-
gangen. Der Erzenberg als Institution 
zeigt eindrücklich, wie der Übergang 
von der Pilot- und Gründerorganisa-
tion zur gestandenen Institution ge-
lungen ist. Sowohl die Ablösung (der 
Tod) des Gründers wie auch die völ-
lige Ablösung des alten Vorstandes 
sind ohne Krisen gelungen. Der Er-
zenberg hat sich professionalisiert 
und weiterentwickelt, ohne jedoch 
seine Mission und den „Geist“ zu ver-
lieren. 

Die Kommission hat anlässlich der 
Besuche einen guten Eindruck von 
beiden Institutionen erhalten. 

Caroline Zürcher 
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BILANZ PER 31. 12. 2023 
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REVISORENBERICHT ZUR RECHNUNG 2023 
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MITGLIEDERVERZEICHNIS, STAND 31. 12. 2023 

 

SOZIALHILFEBEHÖRDEN (68 GEMEINDEN) 

 
Aesch 
Allschwil 
Anwil 
Arboldswil 
Arisdorf 
Arlesheim 
Augst 
Bennwil 
Biel-Benken 
Binningen 
Birsfelden 
Böckten 
Bottmingen 
Bretzwil 
Bubendorf 
Buckten 
Buus 
Diegten 
Diepflingen 
Duggingen 
Eptingen 
Ettingen 
Frenkendorf 
 

Füllinsdorf 
Gelterkinden 
Giebenach 
Häfelfingen 
Hemmiken 
Hersberg 
Hölstein 
Itingen 
Känerkinden 
Lampenberg 
Langebruck 
Läufelfingen 
Laufen 
Lausen 
Liedertswil 
Liestal 
Maisprach 
Münchenstein 
Muttenz 
Niederdorf 
Nusshof 
Oberdorf 
Oberwil 

Oltingen 
Ormalingen 
Pfeffingen 
Pratteln 
Ramlinsburg 
Reinach 
Rickenbach 
Rothenfluh 
Rümlingen 
Schönenbuch 
Seltisberg 
Sissach 
Tecknau 
Tenniken 
Therwil 
Thürnen 
Waldenburg 
Wenslingen 
Wintersingen 
Wittinsburg 
Zunzgen 
Zwingen 
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SOZIALHILFEVERBUND-BEHÖRDEN (18 GEMEINDEN) 

Sozialhilfe Rünenberg-Kilchberg-Zeglingen, mit Sitz in Kilchberg.  

Regionale Sozialhilfebehörde Hinteres Frenkental (Lauwil, Lupsingen, Reigoldswil, 
Titterten, Ziefen) mit Sitz in Reigoldswil. 

Regionale Sozialhilfebehörde (GSHB 2) (Burg, Dittingen, Liesberg, Roggenburg, 
und Wahlen) mit Sitz in Laufen. 

Regionale Sozialhilfebehörde (GSHB 3) (Blauen, Brislach, Grellingen, Nenzlingen, 
Röschenz) mit Sitz in Laufen. 

 

 

EHRENMITGLIEDER 

Julier Arnold, Allschwil 
Ley Peter, Oberwil 
Schaffner Rudolf, Sissach 
Senn Lilly, Reinach 
Siegrist Margrit, Liestal 
Spinnler Werner, Liestal 
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KOLLEKTIVMITGLIEDER  

Ausländerdienst Baselland ALD 
Beratungs- und Präventionsstelle Blaues Kreuz 
Birmann-Stiftung 
BOHREN & LEHNER GmbH 
Caritas beider Basel 
Convalere AG, Pratteln 
Dietisberg, Wohn- und Werkheim 
ECAP Basel 
Fachstelle für Schuldenfragen BL 
Impiega, Basel 
Kiebitz, Basel 
K5 Basler Kurszentrum, Basel 
L@voro, Ernst Schäfer- Müller, Seltisberg 
Lungenliga beider Basel 
MeBeA  
ORS Service AG 
OVERALL Genossenschaft für integriertes Arbeiten 
Parterre-Tangram GmbH 
Rotes Kreuz Baselland 
SoWatch GmbH 
Stiftung Arbeitslosenrappen, Basel 
Stiftung IPT Integration für alle 
Stiftung Job Training 
Stiftung Jugendsozialwerk Blaues Kreuz, Pratteln 
Stiftung Oeko-Job 
Team Solutions GmbH, Region Basel 
Verein Anlaufstelle BL 
Verein für Sozialpsychiatrie BL 
Verein Jobclub 
Z’RächtCho NWCH 
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ORGANE DES VSO 

Stand 31. 12. 2023 
 
Vorstand 
Dinkel Fabian, Vorsteher KSA, Liestal 
Füglistaller Thomas, Rothenfluh (seit 27.04.2023) 
Keller Susanna, Binningen (Präsidentin) 
Morgenstern Margaritha, Duggingen 
Oeggerli Jean-Marc, Reinach 
Spiess Elisabeth, Liestal (seit 27.04.2023) 
Vogel-Oertli Claudia, Bottmingen 
Wagner Semra, Allschwil 
Zaugg Rita, Muttenz 
Zürcher Caroline, Wittinsburg (Vizepräsidentin) 
 
Kassier 
Widmer Dieter 
 
Revisoren 
Aeschbacher Peter, Biel-Benken 
Julier Arnold, Allschwil 
Spinnler Werner, Liestal (Ersatzrevisor) 
 
Delegierte in Kommissionen     
Zürcher Caroline  Kant. Kommission für die Unterstützung von 

Drogentherapien 
Morgenstern Margaritha  Konsultativkommission Sozialhilfe KKSH 
Keller Susanna    Fachkommission Sozialhilfe FKSH 
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Rhinow Suzanne 
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